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A. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

----- GRENZE DES RAUMLICf-EN GELTUNGSBEREICHS 

BAUGRENZE 

& EINFAMILIENHAUSER,DOPPELH.AUSER 

PLANSTRASSE F 
SPIELSTRASSE, FAHRBAHNBREITE 4,5 M 

c__ ___ VON EINZAUNUNG FREIZUHALTENDER RASENSTREIFEN 

ZAUNGRENZE 50 CM HINTER FAHRBAHNRAND 

B 
rJ 
SD/Pü 

0 
() 

• c_-ö·= 0"".:.::""0-=-o-=·;:, -- ----- - - - - -- - --

ZW~CHENBERE ICH IST DEM PRIVATEN GRU~IDSTUCK ZUGEORDNET 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

SICHTFELD, INNERHALB DER SICHTFELDER DARF DIE SICHT AB 
0,8 M UBER STRASSE110BERKANTE DURCH NICHTS BEHINDERT WERDEN. 

FIRSTRICHTUNG 

GARAGEN, ZUFAHRT IN PFEILRICHTUNG 

SATTELDACH/PULTDACH 

RECYCLINGHOF STUFE 1 [CONTAINERINSELI 

TRAFOSTATION 

ZU ERHALTENDE BAUME UND GEHOLZSTRUKTIJHI 

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN UNTERIRDISCH 
MIT LEITUNGSSCHUTZZONE 

[MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE ZONEI 

OFFENTUCHE GRUNFLi\CHE 

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

CO 
0 

1.6.2 

q 
~ 

..... 

1.6.3 

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET [§ 4 BAUNVO] 
PRO WOHNGEBi'iUDE SIND MAX. 2 WOHNEINHEITEN ZULi'iSSIG. 
PRO DOPPELHAUSHÄLFTE MAX. 1 WOHNEINHEIT 

GRZ MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLACHENZP.HL 
PARZELLEN 39 - 49 GRZ MAX. 0,4 

GFZ MAX. ZULASSIGE GESCHOSSFLACHENZAHL 0,7 

MAX. ZULÄSSIGE Z.~HL DER VOLLGESCHOSSE 

o OFFENE BAUWEISE 

GEBI\UDE 

UNTERGESCHOSS UIID ERDGESCHOSS P.B GELANGENEIGUNG ' 1,50 M AUF HAUSTIEFE 
AUSBAU DES DACHGESCHOSSES ZULASSIG 

~ 
DACHGAUBEI1 AB EINER DACHNEIGUNG VON 30' ZULASSIG, JEDOCH 
MAX. 2 STCK. PRO SEITE MIT MAX. VORDERFLÄCHE VON JE 1}5 M2 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,5 M r---- -1:,(3 

r----

---

'""' WANDHOHE BERGSEITS MAX. 4,25 M 
DACHNEIGUNG 25' - 33' 

ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS OHNE DACHAUSBAU 
AB GELANGENEIGUNG < 1,50 M AUF HAUSTIEFE 

I ~ 
' 

:21 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 7,00 M 
WANDHOHE BERGSEITS MPX 5,50 M 
DACHNEIGUNG 15' - 25" 

VERSETZTE EBENEN [SPLIT -LEVEL], (FREI WAHLBAR I 

+ 

~ Ei]9 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 5 ' - 9 ' 

ODER VERSETZTE PUL TDACHER 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 10' - 22' 

2. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

WEITERE FESTSETZUNGEN 

DACHEINDECKUNG 
ZIEGEL ODER DACHSTEINE NATURROT ODER GRAU. 
METALLDECKUNG IN ZINK, KUPFER ODER EDELSTAHL IN GEFi\LZTER AUSFUHRUNG 

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN DACHFORM, DACHNEIGUNG UNO EINDECKUNG SOWIE 
WANDFLACHEN DEM HAUPTGEBÄUDE ANZUGLEICHEN. 
OFFENE FAHRZEUGUf!TERSTELLPLATZE SIND ZUGELASSEN 

STUTZMAUERN 
SIND NUR BEl GELi'iNDEBEOINGER ERFORDERNIS ZULASSIG 
MAX. HOHE 1,50 lvl BEl GARAGENZUFAHRTEN 
MAX. HOHE 0,75 M ZWISCHEN DEN PARZELLEN, NUR TROCKENMAUERN WEGEN BEGRUNUNG 
BEIM USERGANG IN DIE FREIE NATUR LINZULASSIG 

ZULASSIGE EINFRIEDUNGEN 
HOLZZÄUNE MIT STEHENDER LA TTUNG ODER MASCHENDRAHTZi'iUNE, HOHE BIS 1,50 ~1. 
MASCHENDRAHTZAUNE SIND ZU HINTERPFLANZEN 
GARTENMAUERN SIND UNZULASSIG, AUCH ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN 

GRUNORDNUNG 

DIE NICHT USERBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE, MIT AUSNAHME DER FLACHEN FUR 
STELLPLÄTZE, WEGE, ZUFAHRTEN SIND ZU BEPFLANZEN UND ANZUSAEN. 
DIE BEPFLANZUNG HAT GRUNDSÄTZLICH MIT HEIMISCHEN STANDORTGERECHTEI~ BI\UME~I 
STRAUCHERN UNO ST ALOEN ZU ERFOLGEN 
DER ANTEIL AN KONIFEREN DARF 10% DER GESAMTSTUCKZAHL 
NICHT UBERSCHREITEN. 

HINWEISE 

I BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZEN 

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZEN 

~ 
'~~---~----
~~ HOHENLINIEN 

@ PARZELLENNUMMERIERUNG 

1l1 l 1 I :11111111 BOSCHUNG 

BEBAUUNGSPLAN DER 
STADT PASSAU 

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN 
'NORDLICH DER RITTSEIGER STRASSE' 

l ÄNDERUNG 
GEMARKUNG HEINING 

STAND 29.11.2001 

STRASSE~AU UND ENTWi\SSERLNG 
INGENIEURBURO 
HERMANN DIETL 
BRUNNGASSE 3 
94032 PASSAU 

DIPL.-ING. ARCHITEKT 
L.ANDRICHTERSTR 16 
94034 PASS AU 
TELEFON: 0851/9440148 
TELEFAX 0851/9440149 

P A 8 8 A U 
LEBEN AN DREI FLUSSEN 

'NORDLICH DER RITTSTEIGER STRASSE' 1. ÄNDERUNG 

GEMARKUNG HEINING 
1l.M.10M 

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 0§.87.2001 I~ IT BEGRUNDUNG HAT VOM ~~- 1~,~ 4. BIS 2~,R'!,o~ 
OFFENTUCH AUSGELEGEN. ORT UNO ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU 
NR .... XL .... .... VOM 4A~ ~;t BEKANNTGEMACHT DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT 
BESCHLUSS VOM .. !!.~ .~-~-~~ GEMASS § 10 BAUGB LV. M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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:>AU, 25.0~0:02. 
DT PASSÄU ; 

11i. 
OBERBURGER~JE ISTER ~~ 

DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMi'\SS § 10 ABS. 3 BAUGB MT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM 
?.MTSBLA TT DER STADT PASSAU NR .. ... 1.?. ........ AM Q~,QS,\1~ RECHTSVERBNDLICH 

DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU 
JEDERMANNS EINSICHT IM AMT FUR STADTPLANUNG UND STADTGESTALTUNG WAHREND DER 
DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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A. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

----- GRENZE DES RAUMLICf-EN GELTUNGSBEREICHS 

BAUGRENZE 

& EINFAMILIENHAUSER,DOPPELH.AUSER 

PLANSTRASSE F 
SPIELSTRASSE, FAHRBAHNBREITE 4,5 M 

c__ ___ VON EINZAUNUNG FREIZUHALTENDER RASENSTREIFEN 

ZAUNGRENZE 50 CM HINTER FAHRBAHNRAND 

B 
rJ 
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ZW~CHENBERE ICH IST DEM PRIVATEN GRU~IDSTUCK ZUGEORDNET 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

SICHTFELD, INNERHALB DER SICHTFELDER DARF DIE SICHT AB 
0,8 M UBER STRASSE110BERKANTE DURCH NICHTS BEHINDERT WERDEN. 

FIRSTRICHTUNG 

GARAGEN, ZUFAHRT IN PFEILRICHTUNG 

SATTELDACH/PULTDACH 

RECYCLINGHOF STUFE 1 [CONTAINERINSELI 

TRAFOSTATION 

ZU ERHALTENDE BAUME UND GEHOLZSTRUKTIJHI 

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN UNTERIRDISCH 
MIT LEITUNGSSCHUTZZONE 

[MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE ZONEI 

OFFENTUCHE GRUNFLi\CHE 

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

CO 
0 

1.6.2 

q 
~ 

..... 

1.6.3 

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET [§ 4 BAUNVO] 
PRO WOHNGEBi'iUDE SIND MAX. 2 WOHNEINHEITEN ZULi'iSSIG. 
PRO DOPPELHAUSHÄLFTE MAX. 1 WOHNEINHEIT 

GRZ MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLACHENZP.HL 
PARZELLEN 39 - 49 GRZ MAX. 0,4 

GFZ MAX. ZULASSIGE GESCHOSSFLACHENZAHL 0,7 

MAX. ZULÄSSIGE Z.~HL DER VOLLGESCHOSSE 

o OFFENE BAUWEISE 

GEBI\UDE 

UNTERGESCHOSS UIID ERDGESCHOSS P.B GELANGENEIGUNG ' 1,50 M AUF HAUSTIEFE 
AUSBAU DES DACHGESCHOSSES ZULASSIG 

~ 
DACHGAUBEI1 AB EINER DACHNEIGUNG VON 30' ZULASSIG, JEDOCH 
MAX. 2 STCK. PRO SEITE MIT MAX. VORDERFLÄCHE VON JE 1}5 M2 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,5 M r---- -1:,(3 

r----

---

'""' WANDHOHE BERGSEITS MAX. 4,25 M 
DACHNEIGUNG 25' - 33' 

ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS OHNE DACHAUSBAU 
AB GELANGENEIGUNG < 1,50 M AUF HAUSTIEFE 

I ~ 
' 

:21 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 7,00 M 
WANDHOHE BERGSEITS MPX 5,50 M 
DACHNEIGUNG 15' - 25" 

VERSETZTE EBENEN [SPLIT -LEVEL], (FREI WAHLBAR I 

+ 

~ Ei]9 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 5 ' - 9 ' 

ODER VERSETZTE PUL TDACHER 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 10' - 22' 

2. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

WEITERE FESTSETZUNGEN 

DACHEINDECKUNG 
ZIEGEL ODER DACHSTEINE NATURROT ODER GRAU. 
METALLDECKUNG IN ZINK, KUPFER ODER EDELSTAHL IN GEFi\LZTER AUSFUHRUNG 

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN DACHFORM, DACHNEIGUNG UNO EINDECKUNG SOWIE 
WANDFLACHEN DEM HAUPTGEBÄUDE ANZUGLEICHEN. 
OFFENE FAHRZEUGUf!TERSTELLPLATZE SIND ZUGELASSEN 

STUTZMAUERN 
SIND NUR BEl GELi'iNDEBEOINGER ERFORDERNIS ZULASSIG 
MAX. HOHE 1,50 lvl BEl GARAGENZUFAHRTEN 
MAX. HOHE 0,75 M ZWISCHEN DEN PARZELLEN, NUR TROCKENMAUERN WEGEN BEGRUNUNG 
BEIM USERGANG IN DIE FREIE NATUR LINZULASSIG 

ZULASSIGE EINFRIEDUNGEN 
HOLZZÄUNE MIT STEHENDER LA TTUNG ODER MASCHENDRAHTZi'iUNE, HOHE BIS 1,50 ~1. 
MASCHENDRAHTZAUNE SIND ZU HINTERPFLANZEN 
GARTENMAUERN SIND UNZULASSIG, AUCH ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN 

GRUNORDNUNG 

DIE NICHT USERBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE, MIT AUSNAHME DER FLACHEN FUR 
STELLPLÄTZE, WEGE, ZUFAHRTEN SIND ZU BEPFLANZEN UND ANZUSAEN. 
DIE BEPFLANZUNG HAT GRUNDSÄTZLICH MIT HEIMISCHEN STANDORTGERECHTEI~ BI\UME~I 
STRAUCHERN UNO ST ALOEN ZU ERFOLGEN 
DER ANTEIL AN KONIFEREN DARF 10% DER GESAMTSTUCKZAHL 
NICHT UBERSCHREITEN. 

HINWEISE 

I BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZEN 

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZEN 
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@ PARZELLENNUMMERIERUNG 
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BEBAUUNGSPLAN DER 
STADT PASSAU 

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN 
'NORDLICH DER RITTSEIGER STRASSE' 

l ÄNDERUNG 
GEMARKUNG HEINING 

STAND 29.11.2001 

STRASSE~AU UND ENTWi\SSERLNG 
INGENIEURBURO 
HERMANN DIETL 
BRUNNGASSE 3 
94032 PASSAU 

DIPL.-ING. ARCHITEKT 
L.ANDRICHTERSTR 16 
94034 PASS AU 
TELEFON: 0851/9440148 
TELEFAX 0851/9440149 

P A 8 8 A U 
LEBEN AN DREI FLUSSEN 

'NORDLICH DER RITTSTEIGER STRASSE' 1. ÄNDERUNG 

GEMARKUNG HEINING 
1l.M.10M 

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 0§.87.2001 I~ IT BEGRUNDUNG HAT VOM ~~- 1~,~ 4. BIS 2~,R'!,o~ 
OFFENTUCH AUSGELEGEN. ORT UNO ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU 
NR .... XL .... .... VOM 4A~ ~;t BEKANNTGEMACHT DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT 
BESCHLUSS VOM .. !!.~ .~-~-~~ GEMASS § 10 BAUGB LV. M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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?.MTSBLA TT DER STADT PASSAU NR .. ... 1.?. ........ AM Q~,QS,\1~ RECHTSVERBNDLICH 

DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU 
JEDERMANNS EINSICHT IM AMT FUR STADTPLANUNG UND STADTGESTALTUNG WAHREND DER 
DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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A. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

----- GRENZE DES RAUMLICf-EN GELTUNGSBEREICHS 

BAUGRENZE 

& EINFAMILIENHAUSER,DOPPELH.AUSER 

PLANSTRASSE F 
SPIELSTRASSE, FAHRBAHNBREITE 4,5 M 

c__ ___ VON EINZAUNUNG FREIZUHALTENDER RASENSTREIFEN 

ZAUNGRENZE 50 CM HINTER FAHRBAHNRAND 

B 
rJ 
SD/Pü 

0 
() 

• c_-ö·= 0"".:.::""0-=-o-=·;:, -- ----- - - - - -- - --

ZW~CHENBERE ICH IST DEM PRIVATEN GRU~IDSTUCK ZUGEORDNET 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

SICHTFELD, INNERHALB DER SICHTFELDER DARF DIE SICHT AB 
0,8 M UBER STRASSE110BERKANTE DURCH NICHTS BEHINDERT WERDEN. 

FIRSTRICHTUNG 

GARAGEN, ZUFAHRT IN PFEILRICHTUNG 

SATTELDACH/PULTDACH 

RECYCLINGHOF STUFE 1 [CONTAINERINSELI 

TRAFOSTATION 

ZU ERHALTENDE BAUME UND GEHOLZSTRUKTIJHI 

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN UNTERIRDISCH 
MIT LEITUNGSSCHUTZZONE 

[MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE ZONEI 

OFFENTUCHE GRUNFLi\CHE 

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

CO 
0 

1.6.2 

q 
~ 

..... 

1.6.3 

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET [§ 4 BAUNVO] 
PRO WOHNGEBi'iUDE SIND MAX. 2 WOHNEINHEITEN ZULi'iSSIG. 
PRO DOPPELHAUSHÄLFTE MAX. 1 WOHNEINHEIT 

GRZ MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLACHENZP.HL 
PARZELLEN 39 - 49 GRZ MAX. 0,4 

GFZ MAX. ZULASSIGE GESCHOSSFLACHENZAHL 0,7 

MAX. ZULÄSSIGE Z.~HL DER VOLLGESCHOSSE 

o OFFENE BAUWEISE 

GEBI\UDE 

UNTERGESCHOSS UIID ERDGESCHOSS P.B GELANGENEIGUNG ' 1,50 M AUF HAUSTIEFE 
AUSBAU DES DACHGESCHOSSES ZULASSIG 

~ 
DACHGAUBEI1 AB EINER DACHNEIGUNG VON 30' ZULASSIG, JEDOCH 
MAX. 2 STCK. PRO SEITE MIT MAX. VORDERFLÄCHE VON JE 1}5 M2 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,5 M r---- -1:,(3 

r----

---

'""' WANDHOHE BERGSEITS MAX. 4,25 M 
DACHNEIGUNG 25' - 33' 

ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS OHNE DACHAUSBAU 
AB GELANGENEIGUNG < 1,50 M AUF HAUSTIEFE 

I ~ 
' 

:21 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 7,00 M 
WANDHOHE BERGSEITS MPX 5,50 M 
DACHNEIGUNG 15' - 25" 

VERSETZTE EBENEN [SPLIT -LEVEL], (FREI WAHLBAR I 

+ 

~ Ei]9 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 5 ' - 9 ' 

ODER VERSETZTE PUL TDACHER 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 10' - 22' 

2. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

WEITERE FESTSETZUNGEN 

DACHEINDECKUNG 
ZIEGEL ODER DACHSTEINE NATURROT ODER GRAU. 
METALLDECKUNG IN ZINK, KUPFER ODER EDELSTAHL IN GEFi\LZTER AUSFUHRUNG 

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN DACHFORM, DACHNEIGUNG UNO EINDECKUNG SOWIE 
WANDFLACHEN DEM HAUPTGEBÄUDE ANZUGLEICHEN. 
OFFENE FAHRZEUGUf!TERSTELLPLATZE SIND ZUGELASSEN 

STUTZMAUERN 
SIND NUR BEl GELi'iNDEBEOINGER ERFORDERNIS ZULASSIG 
MAX. HOHE 1,50 lvl BEl GARAGENZUFAHRTEN 
MAX. HOHE 0,75 M ZWISCHEN DEN PARZELLEN, NUR TROCKENMAUERN WEGEN BEGRUNUNG 
BEIM USERGANG IN DIE FREIE NATUR LINZULASSIG 

ZULASSIGE EINFRIEDUNGEN 
HOLZZÄUNE MIT STEHENDER LA TTUNG ODER MASCHENDRAHTZi'iUNE, HOHE BIS 1,50 ~1. 
MASCHENDRAHTZAUNE SIND ZU HINTERPFLANZEN 
GARTENMAUERN SIND UNZULASSIG, AUCH ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN 

GRUNORDNUNG 

DIE NICHT USERBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE, MIT AUSNAHME DER FLACHEN FUR 
STELLPLÄTZE, WEGE, ZUFAHRTEN SIND ZU BEPFLANZEN UND ANZUSAEN. 
DIE BEPFLANZUNG HAT GRUNDSÄTZLICH MIT HEIMISCHEN STANDORTGERECHTEI~ BI\UME~I 
STRAUCHERN UNO ST ALOEN ZU ERFOLGEN 
DER ANTEIL AN KONIFEREN DARF 10% DER GESAMTSTUCKZAHL 
NICHT UBERSCHREITEN. 

HINWEISE 

I BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZEN 

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZEN 

~ 
'~~---~----
~~ HOHENLINIEN 

@ PARZELLENNUMMERIERUNG 

1l1 l 1 I :11111111 BOSCHUNG 

BEBAUUNGSPLAN DER 
STADT PASSAU 

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN 
'NORDLICH DER RITTSEIGER STRASSE' 

l ÄNDERUNG 
GEMARKUNG HEINING 

STAND 29.11.2001 

STRASSE~AU UND ENTWi\SSERLNG 
INGENIEURBURO 
HERMANN DIETL 
BRUNNGASSE 3 
94032 PASSAU 

DIPL.-ING. ARCHITEKT 
L.ANDRICHTERSTR 16 
94034 PASS AU 
TELEFON: 0851/9440148 
TELEFAX 0851/9440149 

P A 8 8 A U 
LEBEN AN DREI FLUSSEN 

'NORDLICH DER RITTSTEIGER STRASSE' 1. ÄNDERUNG 

GEMARKUNG HEINING 
1l.M.10M 

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 0§.87.2001 I~ IT BEGRUNDUNG HAT VOM ~~- 1~,~ 4. BIS 2~,R'!,o~ 
OFFENTUCH AUSGELEGEN. ORT UNO ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU 
NR .... XL .... .... VOM 4A~ ~;t BEKANNTGEMACHT DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT 
BESCHLUSS VOM .. !!.~ .~-~-~~ GEMASS § 10 BAUGB LV. M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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:>AU, 25.0~0:02. 
DT PASSÄU ; 

11i. 
OBERBURGER~JE ISTER ~~ 

DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMi'\SS § 10 ABS. 3 BAUGB MT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM 
?.MTSBLA TT DER STADT PASSAU NR .. ... 1.?. ........ AM Q~,QS,\1~ RECHTSVERBNDLICH 

DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU 
JEDERMANNS EINSICHT IM AMT FUR STADTPLANUNG UND STADTGESTALTUNG WAHREND DER 
DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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A. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

----- GRENZE DES RAUMLICf-EN GELTUNGSBEREICHS 

BAUGRENZE 

& EINFAMILIENHAUSER,DOPPELH.AUSER 

PLANSTRASSE F 
SPIELSTRASSE, FAHRBAHNBREITE 4,5 M 

c__ ___ VON EINZAUNUNG FREIZUHALTENDER RASENSTREIFEN 

ZAUNGRENZE 50 CM HINTER FAHRBAHNRAND 

B 
rJ 
SD/Pü 

0 
() 

• c_-ö·= 0"".:.::""0-=-o-=·;:, -- ----- - - - - -- - --

ZW~CHENBERE ICH IST DEM PRIVATEN GRU~IDSTUCK ZUGEORDNET 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

SICHTFELD, INNERHALB DER SICHTFELDER DARF DIE SICHT AB 
0,8 M UBER STRASSE110BERKANTE DURCH NICHTS BEHINDERT WERDEN. 

FIRSTRICHTUNG 

GARAGEN, ZUFAHRT IN PFEILRICHTUNG 

SATTELDACH/PULTDACH 

RECYCLINGHOF STUFE 1 [CONTAINERINSELI 

TRAFOSTATION 

ZU ERHALTENDE BAUME UND GEHOLZSTRUKTIJHI 

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN UNTERIRDISCH 
MIT LEITUNGSSCHUTZZONE 

[MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE ZONEI 

OFFENTUCHE GRUNFLi\CHE 

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

CO 
0 

1.6.2 

q 
~ 

..... 

1.6.3 

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET [§ 4 BAUNVO] 
PRO WOHNGEBi'iUDE SIND MAX. 2 WOHNEINHEITEN ZULi'iSSIG. 
PRO DOPPELHAUSHÄLFTE MAX. 1 WOHNEINHEIT 

GRZ MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLACHENZP.HL 
PARZELLEN 39 - 49 GRZ MAX. 0,4 

GFZ MAX. ZULASSIGE GESCHOSSFLACHENZAHL 0,7 

MAX. ZULÄSSIGE Z.~HL DER VOLLGESCHOSSE 

o OFFENE BAUWEISE 

GEBI\UDE 

UNTERGESCHOSS UIID ERDGESCHOSS P.B GELANGENEIGUNG ' 1,50 M AUF HAUSTIEFE 
AUSBAU DES DACHGESCHOSSES ZULASSIG 

~ 
DACHGAUBEI1 AB EINER DACHNEIGUNG VON 30' ZULASSIG, JEDOCH 
MAX. 2 STCK. PRO SEITE MIT MAX. VORDERFLÄCHE VON JE 1}5 M2 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,5 M r---- -1:,(3 

r----

---

'""' WANDHOHE BERGSEITS MAX. 4,25 M 
DACHNEIGUNG 25' - 33' 

ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS OHNE DACHAUSBAU 
AB GELANGENEIGUNG < 1,50 M AUF HAUSTIEFE 

I ~ 
' 

:21 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 7,00 M 
WANDHOHE BERGSEITS MPX 5,50 M 
DACHNEIGUNG 15' - 25" 

VERSETZTE EBENEN [SPLIT -LEVEL], (FREI WAHLBAR I 

+ 

~ Ei]9 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 5 ' - 9 ' 

ODER VERSETZTE PUL TDACHER 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 10' - 22' 

2. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

WEITERE FESTSETZUNGEN 

DACHEINDECKUNG 
ZIEGEL ODER DACHSTEINE NATURROT ODER GRAU. 
METALLDECKUNG IN ZINK, KUPFER ODER EDELSTAHL IN GEFi\LZTER AUSFUHRUNG 

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN DACHFORM, DACHNEIGUNG UNO EINDECKUNG SOWIE 
WANDFLACHEN DEM HAUPTGEBÄUDE ANZUGLEICHEN. 
OFFENE FAHRZEUGUf!TERSTELLPLATZE SIND ZUGELASSEN 

STUTZMAUERN 
SIND NUR BEl GELi'iNDEBEOINGER ERFORDERNIS ZULASSIG 
MAX. HOHE 1,50 lvl BEl GARAGENZUFAHRTEN 
MAX. HOHE 0,75 M ZWISCHEN DEN PARZELLEN, NUR TROCKENMAUERN WEGEN BEGRUNUNG 
BEIM USERGANG IN DIE FREIE NATUR LINZULASSIG 

ZULASSIGE EINFRIEDUNGEN 
HOLZZÄUNE MIT STEHENDER LA TTUNG ODER MASCHENDRAHTZi'iUNE, HOHE BIS 1,50 ~1. 
MASCHENDRAHTZAUNE SIND ZU HINTERPFLANZEN 
GARTENMAUERN SIND UNZULASSIG, AUCH ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN 

GRUNORDNUNG 

DIE NICHT USERBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE, MIT AUSNAHME DER FLACHEN FUR 
STELLPLÄTZE, WEGE, ZUFAHRTEN SIND ZU BEPFLANZEN UND ANZUSAEN. 
DIE BEPFLANZUNG HAT GRUNDSÄTZLICH MIT HEIMISCHEN STANDORTGERECHTEI~ BI\UME~I 
STRAUCHERN UNO ST ALOEN ZU ERFOLGEN 
DER ANTEIL AN KONIFEREN DARF 10% DER GESAMTSTUCKZAHL 
NICHT UBERSCHREITEN. 

HINWEISE 

I BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZEN 

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZEN 

~ 
'~~---~----
~~ HOHENLINIEN 

@ PARZELLENNUMMERIERUNG 

1l1 l 1 I :11111111 BOSCHUNG 

BEBAUUNGSPLAN DER 
STADT PASSAU 

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN 
'NORDLICH DER RITTSEIGER STRASSE' 

l ÄNDERUNG 
GEMARKUNG HEINING 

STAND 29.11.2001 

STRASSE~AU UND ENTWi\SSERLNG 
INGENIEURBURO 
HERMANN DIETL 
BRUNNGASSE 3 
94032 PASSAU 

DIPL.-ING. ARCHITEKT 
L.ANDRICHTERSTR 16 
94034 PASS AU 
TELEFON: 0851/9440148 
TELEFAX 0851/9440149 

P A 8 8 A U 
LEBEN AN DREI FLUSSEN 

'NORDLICH DER RITTSTEIGER STRASSE' 1. ÄNDERUNG 

GEMARKUNG HEINING 
1l.M.10M 

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 0§.87.2001 I~ IT BEGRUNDUNG HAT VOM ~~- 1~,~ 4. BIS 2~,R'!,o~ 
OFFENTUCH AUSGELEGEN. ORT UNO ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU 
NR .... XL .... .... VOM 4A~ ~;t BEKANNTGEMACHT DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT 
BESCHLUSS VOM .. !!.~ .~-~-~~ GEMASS § 10 BAUGB LV. M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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:>AU, 25.0~0:02. 
DT PASSÄU ; 

11i. 
OBERBURGER~JE ISTER ~~ 

DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMi'\SS § 10 ABS. 3 BAUGB MT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM 
?.MTSBLA TT DER STADT PASSAU NR .. ... 1.?. ........ AM Q~,QS,\1~ RECHTSVERBNDLICH 

DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU 
JEDERMANNS EINSICHT IM AMT FUR STADTPLANUNG UND STADTGESTALTUNG WAHREND DER 
DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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A. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

----- GRENZE DES RAUMLICf-EN GELTUNGSBEREICHS 

BAUGRENZE 

& EINFAMILIENHAUSER,DOPPELH.AUSER 

PLANSTRASSE F 
SPIELSTRASSE, FAHRBAHNBREITE 4,5 M 

c__ ___ VON EINZAUNUNG FREIZUHALTENDER RASENSTREIFEN 

ZAUNGRENZE 50 CM HINTER FAHRBAHNRAND 

B 
rJ 
SD/Pü 

0 
() 

• c_-ö·= 0"".:.::""0-=-o-=·;:, -- ----- - - - - -- - --

ZW~CHENBERE ICH IST DEM PRIVATEN GRU~IDSTUCK ZUGEORDNET 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

SICHTFELD, INNERHALB DER SICHTFELDER DARF DIE SICHT AB 
0,8 M UBER STRASSE110BERKANTE DURCH NICHTS BEHINDERT WERDEN. 

FIRSTRICHTUNG 

GARAGEN, ZUFAHRT IN PFEILRICHTUNG 

SATTELDACH/PULTDACH 

RECYCLINGHOF STUFE 1 [CONTAINERINSELI 

TRAFOSTATION 

ZU ERHALTENDE BAUME UND GEHOLZSTRUKTIJHI 

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN UNTERIRDISCH 
MIT LEITUNGSSCHUTZZONE 

[MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE ZONEI 

OFFENTUCHE GRUNFLi\CHE 

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

CO 
0 

1.6.2 

q 
~ 

..... 

1.6.3 

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET [§ 4 BAUNVO] 
PRO WOHNGEBi'iUDE SIND MAX. 2 WOHNEINHEITEN ZULi'iSSIG. 
PRO DOPPELHAUSHÄLFTE MAX. 1 WOHNEINHEIT 

GRZ MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLACHENZP.HL 
PARZELLEN 39 - 49 GRZ MAX. 0,4 

GFZ MAX. ZULASSIGE GESCHOSSFLACHENZAHL 0,7 

MAX. ZULÄSSIGE Z.~HL DER VOLLGESCHOSSE 

o OFFENE BAUWEISE 

GEBI\UDE 

UNTERGESCHOSS UIID ERDGESCHOSS P.B GELANGENEIGUNG ' 1,50 M AUF HAUSTIEFE 
AUSBAU DES DACHGESCHOSSES ZULASSIG 

~ 
DACHGAUBEI1 AB EINER DACHNEIGUNG VON 30' ZULASSIG, JEDOCH 
MAX. 2 STCK. PRO SEITE MIT MAX. VORDERFLÄCHE VON JE 1}5 M2 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,5 M r---- -1:,(3 

r----

---

'""' WANDHOHE BERGSEITS MAX. 4,25 M 
DACHNEIGUNG 25' - 33' 

ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS OHNE DACHAUSBAU 
AB GELANGENEIGUNG < 1,50 M AUF HAUSTIEFE 

I ~ 
' 

:21 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 7,00 M 
WANDHOHE BERGSEITS MPX 5,50 M 
DACHNEIGUNG 15' - 25" 

VERSETZTE EBENEN [SPLIT -LEVEL], (FREI WAHLBAR I 

+ 

~ Ei]9 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 5 ' - 9 ' 

ODER VERSETZTE PUL TDACHER 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 10' - 22' 

2. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

WEITERE FESTSETZUNGEN 

DACHEINDECKUNG 
ZIEGEL ODER DACHSTEINE NATURROT ODER GRAU. 
METALLDECKUNG IN ZINK, KUPFER ODER EDELSTAHL IN GEFi\LZTER AUSFUHRUNG 

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN DACHFORM, DACHNEIGUNG UNO EINDECKUNG SOWIE 
WANDFLACHEN DEM HAUPTGEBÄUDE ANZUGLEICHEN. 
OFFENE FAHRZEUGUf!TERSTELLPLATZE SIND ZUGELASSEN 

STUTZMAUERN 
SIND NUR BEl GELi'iNDEBEOINGER ERFORDERNIS ZULASSIG 
MAX. HOHE 1,50 lvl BEl GARAGENZUFAHRTEN 
MAX. HOHE 0,75 M ZWISCHEN DEN PARZELLEN, NUR TROCKENMAUERN WEGEN BEGRUNUNG 
BEIM USERGANG IN DIE FREIE NATUR LINZULASSIG 

ZULASSIGE EINFRIEDUNGEN 
HOLZZÄUNE MIT STEHENDER LA TTUNG ODER MASCHENDRAHTZi'iUNE, HOHE BIS 1,50 ~1. 
MASCHENDRAHTZAUNE SIND ZU HINTERPFLANZEN 
GARTENMAUERN SIND UNZULASSIG, AUCH ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN 

GRUNORDNUNG 

DIE NICHT USERBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE, MIT AUSNAHME DER FLACHEN FUR 
STELLPLÄTZE, WEGE, ZUFAHRTEN SIND ZU BEPFLANZEN UND ANZUSAEN. 
DIE BEPFLANZUNG HAT GRUNDSÄTZLICH MIT HEIMISCHEN STANDORTGERECHTEI~ BI\UME~I 
STRAUCHERN UNO ST ALOEN ZU ERFOLGEN 
DER ANTEIL AN KONIFEREN DARF 10% DER GESAMTSTUCKZAHL 
NICHT UBERSCHREITEN. 

HINWEISE 

I BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZEN 

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZEN 

~ 
'~~---~----
~~ HOHENLINIEN 

@ PARZELLENNUMMERIERUNG 

1l1 l 1 I :11111111 BOSCHUNG 

BEBAUUNGSPLAN DER 
STADT PASSAU 

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN 
'NORDLICH DER RITTSEIGER STRASSE' 

l ÄNDERUNG 
GEMARKUNG HEINING 

STAND 29.11.2001 

STRASSE~AU UND ENTWi\SSERLNG 
INGENIEURBURO 
HERMANN DIETL 
BRUNNGASSE 3 
94032 PASSAU 

DIPL.-ING. ARCHITEKT 
L.ANDRICHTERSTR 16 
94034 PASS AU 
TELEFON: 0851/9440148 
TELEFAX 0851/9440149 

P A 8 8 A U 
LEBEN AN DREI FLUSSEN 

'NORDLICH DER RITTSTEIGER STRASSE' 1. ÄNDERUNG 

GEMARKUNG HEINING 
1l.M.10M 

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 0§.87.2001 I~ IT BEGRUNDUNG HAT VOM ~~- 1~,~ 4. BIS 2~,R'!,o~ 
OFFENTUCH AUSGELEGEN. ORT UNO ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU 
NR .... XL .... .... VOM 4A~ ~;t BEKANNTGEMACHT DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT 
BESCHLUSS VOM .. !!.~ .~-~-~~ GEMASS § 10 BAUGB LV. M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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:>AU, 25.0~0:02. 
DT PASSÄU ; 

11i. 
OBERBURGER~JE ISTER ~~ 

DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMi'\SS § 10 ABS. 3 BAUGB MT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM 
?.MTSBLA TT DER STADT PASSAU NR .. ... 1.?. ........ AM Q~,QS,\1~ RECHTSVERBNDLICH 

DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU 
JEDERMANNS EINSICHT IM AMT FUR STADTPLANUNG UND STADTGESTALTUNG WAHREND DER 
DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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A. PLANLICHE FESTSETZUNGEN 

----- GRENZE DES RAUMLICf-EN GELTUNGSBEREICHS 

BAUGRENZE 

& EINFAMILIENHAUSER,DOPPELH.AUSER 

PLANSTRASSE F 
SPIELSTRASSE, FAHRBAHNBREITE 4,5 M 

c__ ___ VON EINZAUNUNG FREIZUHALTENDER RASENSTREIFEN 

ZAUNGRENZE 50 CM HINTER FAHRBAHNRAND 
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ZW~CHENBERE ICH IST DEM PRIVATEN GRU~IDSTUCK ZUGEORDNET 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

SICHTFELD, INNERHALB DER SICHTFELDER DARF DIE SICHT AB 
0,8 M UBER STRASSE110BERKANTE DURCH NICHTS BEHINDERT WERDEN. 

FIRSTRICHTUNG 

GARAGEN, ZUFAHRT IN PFEILRICHTUNG 

SATTELDACH/PULTDACH 

RECYCLINGHOF STUFE 1 [CONTAINERINSELI 

TRAFOSTATION 

ZU ERHALTENDE BAUME UND GEHOLZSTRUKTIJHI 

VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN UNTERIRDISCH 
MIT LEITUNGSSCHUTZZONE 

[MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE ZONEI 

OFFENTUCHE GRUNFLi\CHE 

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

CO 
0 

1.6.2 
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1.6.3 

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET [§ 4 BAUNVO] 
PRO WOHNGEBi'iUDE SIND MAX. 2 WOHNEINHEITEN ZULi'iSSIG. 
PRO DOPPELHAUSHÄLFTE MAX. 1 WOHNEINHEIT 

GRZ MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLACHENZP.HL 
PARZELLEN 39 - 49 GRZ MAX. 0,4 

GFZ MAX. ZULASSIGE GESCHOSSFLACHENZAHL 0,7 

MAX. ZULÄSSIGE Z.~HL DER VOLLGESCHOSSE 

o OFFENE BAUWEISE 

GEBI\UDE 

UNTERGESCHOSS UIID ERDGESCHOSS P.B GELANGENEIGUNG ' 1,50 M AUF HAUSTIEFE 
AUSBAU DES DACHGESCHOSSES ZULASSIG 

~ 
DACHGAUBEI1 AB EINER DACHNEIGUNG VON 30' ZULASSIG, JEDOCH 
MAX. 2 STCK. PRO SEITE MIT MAX. VORDERFLÄCHE VON JE 1}5 M2 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,5 M r---- -1:,(3 

r----

---

'""' WANDHOHE BERGSEITS MAX. 4,25 M 
DACHNEIGUNG 25' - 33' 

ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS OHNE DACHAUSBAU 
AB GELANGENEIGUNG < 1,50 M AUF HAUSTIEFE 

I ~ 
' 

:21 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 7,00 M 
WANDHOHE BERGSEITS MPX 5,50 M 
DACHNEIGUNG 15' - 25" 

VERSETZTE EBENEN [SPLIT -LEVEL], (FREI WAHLBAR I 

+ 

~ Ei]9 
DACHGAUBEN SIND UNZULASSIG 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 5 ' - 9 ' 

ODER VERSETZTE PUL TDACHER 
WANDHOHE TALSEITS MAX. 6,0 M 
WANDHOHE BERGSEITS MAX. 6,0 M 
DACHNEIGUNG 10' - 22' 

2. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

WEITERE FESTSETZUNGEN 

DACHEINDECKUNG 
ZIEGEL ODER DACHSTEINE NATURROT ODER GRAU. 
METALLDECKUNG IN ZINK, KUPFER ODER EDELSTAHL IN GEFi\LZTER AUSFUHRUNG 

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN DACHFORM, DACHNEIGUNG UNO EINDECKUNG SOWIE 
WANDFLACHEN DEM HAUPTGEBÄUDE ANZUGLEICHEN. 
OFFENE FAHRZEUGUf!TERSTELLPLATZE SIND ZUGELASSEN 

STUTZMAUERN 
SIND NUR BEl GELi'iNDEBEOINGER ERFORDERNIS ZULASSIG 
MAX. HOHE 1,50 lvl BEl GARAGENZUFAHRTEN 
MAX. HOHE 0,75 M ZWISCHEN DEN PARZELLEN, NUR TROCKENMAUERN WEGEN BEGRUNUNG 
BEIM USERGANG IN DIE FREIE NATUR LINZULASSIG 

ZULASSIGE EINFRIEDUNGEN 
HOLZZÄUNE MIT STEHENDER LA TTUNG ODER MASCHENDRAHTZi'iUNE, HOHE BIS 1,50 ~1. 
MASCHENDRAHTZAUNE SIND ZU HINTERPFLANZEN 
GARTENMAUERN SIND UNZULASSIG, AUCH ENTLANG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN 

GRUNORDNUNG 

DIE NICHT USERBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE, MIT AUSNAHME DER FLACHEN FUR 
STELLPLÄTZE, WEGE, ZUFAHRTEN SIND ZU BEPFLANZEN UND ANZUSAEN. 
DIE BEPFLANZUNG HAT GRUNDSÄTZLICH MIT HEIMISCHEN STANDORTGERECHTEI~ BI\UME~I 
STRAUCHERN UNO ST ALOEN ZU ERFOLGEN 
DER ANTEIL AN KONIFEREN DARF 10% DER GESAMTSTUCKZAHL 
NICHT UBERSCHREITEN. 

HINWEISE 

I BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZEN 

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZEN 

~ 
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@ PARZELLENNUMMERIERUNG 

1l1 l 1 I :11111111 BOSCHUNG 

BEBAUUNGSPLAN DER 
STADT PASSAU 

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN 
'NORDLICH DER RITTSEIGER STRASSE' 

l ÄNDERUNG 
GEMARKUNG HEINING 

STAND 29.11.2001 

STRASSE~AU UND ENTWi\SSERLNG 
INGENIEURBURO 
HERMANN DIETL 
BRUNNGASSE 3 
94032 PASSAU 

DIPL.-ING. ARCHITEKT 
L.ANDRICHTERSTR 16 
94034 PASS AU 
TELEFON: 0851/9440148 
TELEFAX 0851/9440149 

P A 8 8 A U 
LEBEN AN DREI FLUSSEN 

'NORDLICH DER RITTSTEIGER STRASSE' 1. ÄNDERUNG 

GEMARKUNG HEINING 
1l.M.10M 

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 0§.87.2001 I~ IT BEGRUNDUNG HAT VOM ~~- 1~,~ 4. BIS 2~,R'!,o~ 
OFFENTUCH AUSGELEGEN. ORT UNO ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU 
NR .... XL .... .... VOM 4A~ ~;t BEKANNTGEMACHT DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT 
BESCHLUSS VOM .. !!.~ .~-~-~~ GEMASS § 10 BAUGB LV. M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMi'\SS § 10 ABS. 3 BAUGB MT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM 
?.MTSBLA TT DER STADT PASSAU NR .. ... 1.?. ........ AM Q~,QS,\1~ RECHTSVERBNDLICH 

DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU 
JEDERMANNS EINSICHT IM AMT FUR STADTPLANUNG UND STADTGESTALTUNG WAHREND DER 
DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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